
Stand: 04/2021

VEREINSHAFTPFLICHTVERSICHERUNG
WENN ETWAS SCHIEF GEHT

Weitere Informationen unter

https://landingpage.vema-eg.de/?m=MjcxZQ%3D%3D&p=verein

exorior GmbH Makler
Am Planetarium 13 | 07743 Jena

Tel.: +49 3641 35830 | Fax: +49 3641 358339
marco.kessler@exorior.de | http://www.exorior.de



VEREINSHAFTPFLICHTVERSICHERUNG
Seite 2/5

Stand: 04/2021

SCHÜTZENVEREIN

Ein Schützenverein hält in den Wintermonaten einen Schnupper-

kurs für neue Interessenten ab. Dabei wurde  nicht darauf geach-

tet, den Bereich um den Eingang zum Vereinsheim zu streuen. 

Ein Gast rutscht aus und zieht sich Prellungen am Rücken und 

einen Haarriss am Steißbein zu. Schmerzensgeld, Behandlungs-

kosten und Verdienstausfall werden vom Geschädigten gegen-

über dem Verein geltend gemacht. 

Die Schadenhöhe wurde auf 4.500,-- Euro geschätzt.

 SCHADENBEISPIELE AUS DER PRAXIS

Eine Vereinshaftpflicht schützt den Verein und seine Mitglieder 

gegen die finanziellen Folgen von Schäden, die von diesen im 

Zuge des Vereinslebens verursacht wurden. Die Vereinshaft-

pflicht prüft die an den Verein gestellten Forderungen, lehnt 

unberechtigte Ansprüche ab oder reguliert berechtigte Ansprü-

che im Rahmen des vereinbarten Deckungsumfangs. Die Ver-

einshaftpflicht ist daher die wichtigste Versicherung für jeden 

Verein. In dieser Broschüre möchten wir Ihnen gerne nähere 

Informationen über diesen wichtigen Schutz liefern.

UNACHTSAMKEIT

In einem Kulturverein wird abends vergessen, die Kaffeemaschi-

ne auszuschalten. Diese heizt sich über Nacht derart auf, dass 

erst sie, dann die Küche Feuer fängt. Durch die Flammen wer-

den Fenster und andere Teile der angemieteten Vereinsräume 

beschädigt. 

Der Schaden wird auf 20.000,-- Euro geschätzt.
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STURM

Ein alter, offensichtlich bereits seit längerem morscher Baum 

wird vom Sturm umgeknickt und streift beim Fall den Wintergar-

ten eines Nachbarhauses. Es entsteht ein Schaden von geschätzt 

8.000,-- Euro. Der Nachbar fordert Schadenersatz, da er die An-

sicht vertritt, der Verein wäre seiner Verkehrssicherungspflicht 

nicht nachgekommen.

PARKPLATZ

Zwei Vereinsmitglieder eines Sportvereins tragen ein neues Fuß-

balltor zum Hartplatz. Dabei zerkratzen Sie im Vorbeigehen den 

Lack des auf dem Parkplatz vor dem Vereinsheim geparkten Pkw 

eines Anwohners. 

Der Schaden wird auf 2.000,-- Euro geschätzt.
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FÜR WEN IST DIE VERSICHERUNG?

Die Vereinshaftpflicht ist für alle eingetragenen Vereine (e. V.) unbe-

dingt zu empfehlen.

WAS IST VERSICHERT?

Es sind alle Personen- Sach- und Vermögensschäden gedeckt, die 

einem Dritten von einem Mitglied des Vorstands oder einem anderen 

Vereinsmitglied zugefügt werden. Dies jedoch unter der Vorausset-

zung, dass der Schaden bei einer Handlung im Interesse oder zum 

Zweck des Vereins verursacht wurde. 

Die Versicherung prüft zunächst, ob die Schadenersatzansprüche be-

rechtigt sind. Sind diese nicht gerechtfertigt, wehrt sie unberechtigte 

Ansprüche ab. Sämtliche Kosten, bis hin zu einem eventuell entste-

henden Rechtsstreit, werden dann von der Haftpflichtversicherung ge-

tragen. Besteht die Forderung des Geschädigten zu Recht, leistet die 

Haftpflichtversicherung im Rahmen der vorliegenden Bedingungen.

Versicherter Personenkreis:

• Mitglieder des Vorstands

• Vereinsmitglieder

• Angestellte und Arbeiter des Vereins

WELCHE GEFAHREN UND SCHÄDEN SIND NICHT 
VERSICHERT?

Eine Haftpflichtversicherung deckt viele Schadensfälle ab, enthält 

aber auch Ausschlüsse. Nicht versichert sind z.B.:

• Vorsatz

• Haftpflichtansprüche mitversicherter Personen untereinander

• Schäden, die durch den Gebrauch eines Kraft-, Luft- oder Wasser-

fahrzeugs verursacht werden

• Geldstrafen und Bußgelder

• Schäden an geliehenen oder gemieteten Gegenständen

Die Aufzählung ist keinesfalls abschließend. Einige der oben genann-

ten Punkte können jedoch, je nach Bedingungswerk, auch einge-

schlossen sein bzw. mitversichert werden.

WELCHE ZAHLUNGEN WERDEN IM SCHADENFALL 
GELEISTET?

• Kosten zum Ausgleich berechtigter Ansprüche

• Kosten zur Abwehr unberechtigter Ansprüche

In jedem Fall erfolgt die Schadenzahlung abzüglich einer evtl. verein-

barten Selbstbeteiligung.

 WISSENSWERTES
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Veranstalterhaftpflichtversicherung

Veranstaltet ein Verein ein Fest oder ähnliche Veranstaltung, ist in den 

meisten Fällen kein direkter Bezug zum Vereinszweck geboten, wes-

halb die Vereinshaftpflichtversicherung nicht greift (z. B. Faschingsball 

eines Sportvereins). Eine gesonderte Veranstalterhaftpflichtversiche-

rung deckt Schäden, die im Rahmen der Veranstaltung von Helfern 

Dritten zugefügt werden. Auch der Betrieb von Hüpfburgen, Zelten, 

etc. kann mit eingeschlossen werden.

Gebäudeversicherung

Unwetter, Sturm, Brände, korrodierte Rohre, Überschwemmungen 

usw. – selbst das solideste Vereinsheim kann dadurch stark beschä-

digt werden. Diese Schäden komplett zu vermeiden ist fast unmög-

liche. Eine Gebäudeversicherung schützt den Verein jedoch vor den 

damit verbundenen finanziellen Nachteilen.

Dieses Druckstück dient nur der vorläufigen Information und ist eine unverbindliche Orientierungshilfe. Weder die VEMA eG noch der genannte Versicherungsmakler übernehmen eine Gewähr für die Vollständig-
keit, Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Diese Sparteninformation dient ausschließlich der allgemeinen Information über eine Versicherung und mögliche Leistungs- und Schadensfälle.
Bildquellen in Reihenfolge: Urheber: contrastwerkstatt, Fotolia #32083913 | Urheber: Boggy, Fotolia #68183319 | Urheber: maghakan, Fotolia #77598433 | Urheber: B. Piereck, Fotolia #57119886 | Urheber: 
Sven Krautwald, Fotolia #66676603 | Urheber: Uwe Wittbrock, Fotolia #1148858 | Urheber: chaiyon021, Fotolia #64628702 | Urheber: pholidito, Fotolia #53412924 | Urheber: Jürgen Fälchle, Fotolia #7563224

WELCHE ZUSÄTZLICHEN VERSICHERUNGEN
SIND ZU EMPFEHLEN?

D&O für Vereine

Ähnlich wie Manager von Firmen können auch ehrenamtliche Vor-

stände von Vereinen für Ihre Entscheidungen und die damit verbun-

denen finanziellen Folgen zur Rechenschaft gezogen werden. Für sie 

gelten ähnliche Haftungsregeln wie bei Kapitalgesellschaften. Daher 

haften sie grundsätzlich unbegrenzt mit ihrem Privatvermögen. Eine 

Abwälzung der Haftung auf die Privathaftpflichtversicherung ist eben-

so wenig möglich, wie der Ausschluss über die Satzung. Einem Ver-

ein bzw. dessen Vorständen, kann daher nur empfohlen werden, sich 

gegen eigene Schadenersatzansprüche gegen die Vorstandschaft mit 

einer D&O abzusichern.

Vereinsrechtsschutzversicherung

In einen Rechtsstreit verwickelt zu werden, lässt sich auch für Ver-

eine nicht immer vermeiden. Ein Vereinsrechtsschutz bietet die idea-

le Ergänzung zur Vereinshaftpflicht, mit dem u. a. eigene Ansprüche 

durchgesetzt werden können. Beispiel: Bei einem Auswärtsspiel wird 

ein Mitglied verletzt, der Schadenersatzanspruch allerdings nicht 

bezahlt. Ein weiteres Beispiel wäre, dass der Verein dem Platzwart 

gekündigt hat und dieser sich nun mit rechtlichen Mitteln dagegen 

wehrt.

 WISSENSWERTES


